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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 

Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die im Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993 
Art. I, im Sparkassengesetz – SpG, BGBl. Nr. 64/1979, im Bausparkassengesetz 
– BSpG, BGBl. Nr. 532/1993 Art. III, in der Einführungsverordnung zum 
Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1938 I S 1574, im 
Hypothekenbankgesetz, dRGBL 1899 S 375, im Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1927 I 
S 492, im Bankschuldverschreibungsgesetz, RGBl. Nr. 213/1905, im 
Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969, im E-Geldgesetz 2010, BGBl. I Nr. 107/2010 
im Finanzkonglomerategesetz, BGBl. I Nr. 70/2004, im 
Ratingagenturenvollzugsgesetz – RAVG, BGBl. I Nr. 68/2010, im Bundesgesetz 
über die Sanierung und Abwicklung von Banken – BaSAG, BGBl. I Nr. 98/2014, 
Gesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit – GSA, BGBl. I Nr. 51/2014, 
Bundesgesetz über Sanierungsmaßnahmen für die HYPO ALPE ADRIA BANK 
INTERNATIONAL AG – HaaSanG, BGBl. I Nr. 51/2014 und im 
Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/2009 geregelt und der FMA 
zugewiesen sind. 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die im Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993 
Art. I, im Sparkassengesetz – SpG, BGBl. Nr. 64/1979, im Bausparkassengesetz 
– BSpG, BGBl. Nr. 532/1993 Art. III, in der Einführungsverordnung zum 
Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1938 I S 1574, im 
Hypothekenbankgesetz, dRGBL 1899 S 375, im Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1927 I 
S 492, im Bankschuldverschreibungsgesetz, RGBl. Nr. 213/1905, im 
Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969, im E-Geldgesetz 2010, BGBl. I Nr. 107/2010 
im Finanzkonglomerategesetz, BGBl. I Nr. 70/2004, im 
Ratingagenturenvollzugsgesetz – RAVG, BGBl. I Nr. 68/2010, im Bundesgesetz 
über die Sanierung und Abwicklung von Banken – BaSAG, BGBl. I Nr. 98/2014, 
im 3. Teil des Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes – ZVVG, BGBl I 
Nr. xxx/2015, Gesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit – GSA, BGBl. I Nr. 
51/2014, Bundesgesetz über Sanierungsmaßnahmen für die HYPO ALPE 
ADRIA BANK INTERNATIONAL AG – HaaSanG, BGBl. I Nr. 51/2014 und 
im Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/2009 geregelt und der FMA 
zugewiesen sind. 

(2) … (2) … 

(3) Zur Wertpapieraufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die im Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007, 
BGBl. I Nr. 60/2007, im Börsegesetz 1989 – BörseG, BGBl. Nr. 555/1989, im 
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz – BMSVG, BGBl. I 
Nr. 100/2002, im Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG, BGBl. I Nr. 
80/2003, im Finanzkonglomerategesetz, BGBl. I Nr. 70/2004, im 
Ratingagenturenvollzugsgesetz – RAVG, BGBl. I Nr. 68/2010,im 
Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011 Art. II, im 
Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz – ZGVG, BGBl. I Nr. 97/2012, im 
Rechnungslegungs-Kontrollgesetz – RL-KG, BGBl. I Nr. 21/2013, im Alternative 
Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, und im 

(3) Zur Wertpapieraufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die im Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007, 
BGBl. I Nr. 60/2007, im Börsegesetz 1989 – BörseG, BGBl. Nr. 555/1989, im 
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz – BMSVG, BGBl. I 
Nr. 100/2002, im Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG, BGBl. I Nr. 
80/2003, im Finanzkonglomerategesetz, BGBl. I Nr. 70/2004, im 
Ratingagenturenvollzugsgesetz – RAVG, BGBl. I Nr. 68/2010,im 
Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011 Art. II, im 
Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz – ZGVG, BGBl. I Nr. 97/2012, im 
Rechnungslegungs-Kontrollgesetz – RL-KG, BGBl. I Nr. 21/2013, im Alternative 
Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, im 2. Teil 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kapitalmarktgesetz, BGBl. Nr. 625/1991, geregelt und der FMA zugewiesen 
sind. 

des Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes – ZVVG, BGBl. I Nr. xxx/2015 und im 
Kapitalmarktgesetz, BGBl. Nr. 625/1991, geregelt und der FMA zugewiesen 
sind. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 

§ 19. (1) – (3) … § 19. (1) – (3) … 

(4) Der Bund leistet pro Geschäftsjahr der FMA einen Beitrag von 3,5 
Millionen Euro. Dieser Beitrag sowie Erträge, die nicht auf Grund des Ersatzes 
von Aufsichtskosten oder diesbezüglichen Vorauszahlungen oder gemäß Abs. 10 
der FMA zufließen, sind von den Gesamtkosten der FMA abzuziehen. Der 
verbleibende Differenzbetrag ist in Anwendung der Verhältniszahlen gemäß Abs. 
2 auf die Rechnungskreise 1 bis 4 aufzuteilen. Die sich hieraus je Rechnungskreis 
ergebenden Beträge stellen nach Abzug der auf Grund von Abs. 10 erhaltenen 
Bewilligungsgebühren jene Kosten dar, die von den der Aufsicht der FMA 
unterliegenden natürlichen und juristischen Personen gemäß den Bestimmungen 
des BWG, des VAG, des ImmoInvFG, des WAG 2007, des ZaDiG, des E-
Geldgesetzes 2010, des InvFG 2011, des ZGVG, des AIFM-G und des PKG nach 
Vorschreibung durch die FMA zu ersetzen sind. 

(4) Der Bund leistet pro Geschäftsjahr der FMA einen Beitrag von 3,5 
Millionen Euro. Dieser Beitrag sowie Erträge, die nicht auf Grund des Ersatzes 
von Aufsichtskosten oder diesbezüglichen Vorauszahlungen oder gemäß Abs. 10 
der FMA zufließen, sind von den Gesamtkosten der FMA abzuziehen. Der 
verbleibende Differenzbetrag ist in Anwendung der Verhältniszahlen gemäß 
Abs. 2 auf die Rechnungskreise 1 bis 4 aufzuteilen. Die sich hieraus je 
Rechnungskreis ergebenden Beträge stellen nach Abzug der auf Grund von 
Abs. 10 erhaltenen Bewilligungsgebühren jene Kosten dar, die von den der 
Aufsicht der FMA unterliegenden natürlichen und juristischen Personen gemäß 
den Bestimmungen des BWG, des VAG, des ImmoInvFG, des WAG 2007, des 
ZaDiG, des E-Geldgesetzes 2010, des InvFG 2011, des ZGVG, des AIFM-G, des 
BaSAG, des ZvVG und des PKG nach Vorschreibung durch die FMA zu ersetzen 
sind. 

(5) – (10) … (5) – (10) … 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1, 1a und 5 BWG, § 99 Abs. 1 Z 
9 und Abs. 2 BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 67 Abs. 11 ZaDiG, § 29 Abs. 1, 3, 4 Z 
3 und Abs. 11 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 Abs. 1 WAG 
2007 und § 95 Abs. 10 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 BörseG, § 47 
PKG, § 108a Abs. 3 VAG und § 110 VAG genannten Übertretungen ist die FMA 
berechtigt, von natürlichen und juristischen Personen sowie von sonstigen 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die erforderlichen Auskünfte einzuholen 
und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht umfasst auch die 
Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor Ort Einsicht zu 
nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1, 1a und 5 BWG, § 99 Abs. 1 Z 
9 und Abs. 2 BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 67 Abs. 11 ZaDiG, § 29 Abs. 1, 3, 4 Z 
3 und Abs. 11 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 Abs. 1 WAG 
2007 und § 95 Abs. 10 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 BörseG, § 4 
Abs. 1 Z 1 ZvVG, § 47 PKG, § 108a Abs. 3 VAG und § 110 VAG genannten 
Übertretungen ist die FMA berechtigt, von natürlichen und juristischen Personen 
sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die erforderlichen 
Auskünfte einzuholen und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht 
umfasst auch die Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor 
Ort Einsicht zu nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. 

(2) … (2) … 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 Abs. 1 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 BörseG, § 47 PKG oder § 110 
VAG, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung eines Strafverfahrens die 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 Abs. 1 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 BörseG, § 4 Abs. 1 Z 1 ZvVG, 
§ 47 PKG oder § 110 VAG, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen mit 
Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist 
aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes oder die 
Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

Strafverfahrens die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen 
mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist 
aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes oder die 
Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

(2) … (2) … 

Artikel 4 

Änderung des Bankwesengesetzes 

§ 2. … § 2. … 

 1. – 33. …  1. – 33. … 

  34. Zentralverwahrer: juristische Person gemäß Art. 2 Abs. 1 Z 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014; 

  34a. benanntes Kreditinstitut: Kreditinstitut, das von einem Zentralverwahrer 
gemäß Art. 54 Abs. 2 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 benannt 
ist; 

 35. – 76. …  35. – 76. … 

§ 3. (1) … 

 1. – 11. … 

§ 3. (1) 

 1. – 11. … 

  12. Zentralverwahrer, soweit sie die ihnen gemäß Art. 16, 19, 54 und 56 der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erlaubten Tätigkeiten betreiben, in 
Bezug auf die gemäß Art. 54 oder 56 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 
erlaubten Tätigkeiten jedoch nur hinsichtlich der Teile V, VI und VII der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der §§ 23 bis 24a; 

  13. benannte Kreditinstitute, soweit sie als benannte Kreditinstitute die ihnen 
gemäß Art. 54 oder Art. 56 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erlaubten 
bankartige Nebendienstleistungen im Sinne des Abschnitts C des 
Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erbringen, hinsichtlich der 
Teile V, VI und VII der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der §§ 23 
bis 24a. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 69. (1) Die FMA hat unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen 
zugewiesenen Aufgaben die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung 
zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, 
des Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes 2011, des Depotgesetzes, des BMSVG, des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, des Finanzkonglomerategesetzes, der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 sowie der für die Bankenaufsicht relevanten technischen Standards 
im Sinne der Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und der Art. 10 
bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 durch 

§ 69. (1) Die FMA hat unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen 
zugewiesenen Aufgaben die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung 
zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, 
des Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes 2011, des Depotgesetzes, des BMSVG, des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, des Finanzkonglomerategesetzes, der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, des Titel IV der Verordnung (EU) Nr. 909/2014, des 
Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes sowie der für die Bankenaufsicht relevanten 
technischen Standards im Sinne der Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 
1093/2010 und der Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 durch 

 1. – 7. …  1. – 7. … 

Artikel 5 

Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 

§ 17. (1) – (3) … § 17. (1) – (3) … 

 (3a) Ein Rechtsträger, der zur Erbringung der Wertpapierdienstleistungen 
gemäß § 1 Z 2 lit. b oder c oder zum Betrieb der Bankgeschäfte gemäß § 1 Abs. 1 
Z 7 und 7a BWG berechtigt ist, hat Maßnahmen gemäß Art. 6 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und 
-abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2012, ABl. Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 1, zu treffen, um die Zahl 
gescheiterter Abwicklungen zu begrenzen. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 

§ 67. (1) … § 67. (1) … 

(2) … (2) … 

 1. – 3. …  1. – 3. … 

  3a. die erforderlichen Vorkehrungen gemäß Art. 3 Abs. 2 erster Unterabsatz 
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zu treffen, dass Finanzinstrumente 
am oder vor dem vorgesehenen Abwicklungstag im Effektengiro bei 
einem Zentralverwahrer eingebucht werden, falls eine derartige 
Einbuchung nicht bereits erfolgt ist; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  3b. Verfahren gemäß Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 
festzulegen, damit relevante Angaben zu Geschäften mit 
Finanzinstrumenten an dem Tag bestätigt werden können, an dem das 
Geschäft ausgeführt wird; 

  3c. die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um die Einhaltung von Art. 5 
Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zu gewährleisten; 

 4. – 5. …  4. – 5. … 

(3) – (9) … (3) – (9) … 

Artikel 6 

Änderung des Börsegesetzes 1989 

§ 72. (1) – (3) … § 72. (1) – (3) … 

 1. – 8.  1. – 8. 

 9. im Fall der Verbriefung der zur Zulassung beantragten Wertpapiere oder 
Zertifikate in einer Sammelurkunde die Erklärung des Emittenten, bei 
welcher Wertpapiersammelbank oder ähnlichen Hinterlegungsstelle die 
Sammelurkunde hinterlegt wurde. 

 9. im Fall der Verbriefung der zur Zulassung beantragten Wertpapiere oder 
Zertifikate in einer Sammelurkunde die Erklärung des Emittenten, bei 
welcher Wertpapiersammelbank gemäß § 1 Abs. 3 des Depotgesetzes die 
Sammelurkunde hinterlegt ist. 

(4) … (4) … 

§ 96. 

1. – 18. … 

§ 96. 

1. – 18. … 

 19. (zu § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007) Eine
 Konzession zur Leitung und Verwaltung einer Wertpapierbörse, die vor 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
60/2007 erteilt wurde, gilt nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 60/2007 als Konzession zum Betrieb geregelter Märkte. Die 
vom Börseunternehmen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 betriebenen Märkte des amtlichen 
Handels und des geregelten Freiverkehrs sind geregelte Märkte gemäß § 
1 Abs. 2. Der ungeregelte dritte Markt gemäß § 69 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 19/2007 ist nach dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 ein multilaterales Handelssystem; 
eine Bewilligung der FMA gemäß § 2 Abs. 2a ist hiefür nicht 

 19. (zu § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007) Eine
 Konzession zur Leitung und Verwaltung einer Wertpapierbörse, die vor 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
60/2007 erteilt wurde, gilt nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 60/2007 als Konzession zum Betrieb geregelter Märkte. Die 
vom Börseunternehmen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 betriebenen Märkte des amtlichen 
Handels und des geregelten Freiverkehrs sind geregelte Märkte gemäß § 
1 Abs. 2. Der ungeregelte dritte Markt gemäß § 69 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 19/2007 ist nach dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 ein multilaterales Handelssystem; 
eine Bewilligung der FMA gemäß § 2 Abs. 2a ist hiefür nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erforderlich. 

 

erforderlich. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen haben 
Börseunternehmen bei dem Betrieb geregelter Märkte und multilateraler 
Handelssysteme § 67 Abs. 2 Z 3a, 3b und 3c WAG 2007 einzuhalten. 

 20. – 22. …  20. – 22. … 

Artikel 7 

Änderung des Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetzes 

§ 3. (1) – (9) … § 3. (1) – (9) … 

 (10) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 6 Abs. 1 durch eine 
finanzielle Gegenpartei, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung eines 
Strafverfahrens der finanziellen Gegenpartei unter Androhung einer Zwangsstrafe 
aufzutragen, den rechtmäßigen Zustand binnen jener Frist herzustellen, die im 
Hinblick auf die Umstände des Falles angemessen ist. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 22d FMABG. 

 (11) Die vorstehenden Absätze werden auch im Rahmen der Überwachung 
und Durchsetzung von Art. 7 Abs. 9 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur 
Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen 
Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG 
und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, ABl. Nr. L 257 vom 
28.08.2014 S. 1, durch die FMA als zuständige Behörde gemäß § 2 angewendet. 

Unterstützung bei der europäischen Aufsicht über Transaktionsregister Unterstützung bei der europäischen Aufsicht über Transaktionsregister und 
Informationsaustausch mit Drittstaaten 

§ 4. … § 4. (1) … 

 (2) Die FMA kann mit Behörden und Zentralbanken aus Drittstaaten 
zusammenarbeiten, die eine Aufgabe wahrnehmen, die derjenigen einer 
zuständigen Behörde gemäß Art. 10 Abs. 5 oder Art. 22 Abs. 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 entspricht. Die FMA kann ausschließlich für die Zwecke der 
Zusammenarbeit nach diesem Absatz von ihren Befugnissen Gebrauch machen; 
dies gilt auch dann, wenn der Zusammenarbeit ein Ermittlungsverfahren im 
Drittstaat wegen eines Verhaltens zugrunde liegt, das keinen Verstoß gegen eine 
in Österreich geltende Vorschrift darstellt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 8 

Änderung des Depotgesetzes 

§ 1. (1) – (2) … § 1. (1) – (2) … 

(3) Falls es für den Wertpapierverkehr förderlich ist, hat der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz durch 
Verordnung eine am jeweiligen Sitz einer zum Handel mit Wertpapieren 
berechtigten Börse befindliche, nach ihren Erfahrungen und Einrichtungen 
geeignete Kreditunternehmung mit der Aufgabe einer Wertpapiersammelbank zu 
betrauen. Sie darf sich als Wertpapiersammelbank bezeichnen. Ihre Aufgabe ist 
die Sammelverwahrung von Wertpapieren, die von Kreditunternehmungen 
hinterlegt werden und über die mit Anweisung verfügt werden kann 
(Girosammelverwahrung). 

(3) Wertpapiersammelbank im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer als 
Zentralverwahrer gemäß Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur 
Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen 
Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG 
und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, ABl. Nr. L 257 vom 
28.08.2014 S. 1, zugelassen oder als Drittland-Zentralverwahrer gemäß Art. 25 
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 anerkannt ist. 

§ 28. (1) … § 28. (1) … 

(2) Ist eine Kreditunternehmung am Tage des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes durch Verordnung als Wertpapiersammelbank bezeichnet, so gilt 
diese Kreditunternehmung als mit der Aufgabe einer Wertpapiersammelbank 
gemäß § 1 Abs. 3 betraut. 

(2) Ist eine Kreditunternehmung am Tage des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes durch Verordnung als Wertpapiersammelbank bezeichnet, so gilt 
diese Kreditunternehmung als mit der Aufgabe einer Wertpapiersammelbank 
gemäß § 1 Abs. 3 betraut. Ein derartiges Kreditinstitut gilt nach Inkrafttreten der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 weiterhin als Wertpapiersammelbank, solange 
gemäß Art. 69 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 weiterhin nationale 
Vorschriften anzuwenden sind. 

§ 29. … § 29. (1) … 

 (2) Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat den Bundesminister für 
Justiz zu unterrichten, sobald die Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 
9. April 1965, mit der die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft als 
Wertpapiersammelbank bezeichnet wird, BGBl. Nr. 95/1965, gemäß Art. 69 
Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 nicht mehr auf die Oesterreichische 
Kontrollbank Anwendung findet. 

Artikel 9 

Änderung des Aktiengesetzes 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 
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(2) Inhaberaktien dürfen erst nach der vollen Leistung des Ausgabebetrags 
ausgegeben werden. Sie sind in einer, gegebenenfalls in mehreren 
Sammelurkunden zu verbriefen. Eine börsenotierte Aktiengesellschaft hat die 
Sammelurkunde(n) bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs. 3 
Depotgesetz oder einer gleichwertigen ausländischen Einrichtung zu hinterlegen. 

(2) Inhaberaktien dürfen erst nach der vollen Leistung des Ausgabebetrags 
ausgegeben werden. Sie sind in einer, gegebenenfalls in mehreren 
Sammelurkunden zu verbriefen. Eine börsenotierte Aktiengesellschaft hat die 
Sammelurkunde(n) bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs. 3 
Depotgesetz zu hinterlegen. 

(3) – 4 … (3) – 4 … 

Artikel 10 

Änderung des Finalitätsgesetzes 

§ 2. (1) … 

 1. – 2. … 

§ 2. (1) … 

 1. – 2. … 

 3. der Europäischen Kommission gemäß Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 
98/26/EG von dem Vertragsstaat des EWR-Abkommens, dessen Recht 
gemäß Z 2 maßgeblich ist, als dem Art. 2 lit. a dritter Gedankenstrich der 
Richtlinie 98/26/EG entsprechend, gemeldet worden ist. 

 3. der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde gemäß Art. 10 
Abs. 1 der Richtlinie 98/26/EG von dem Vertragsstaat des EWR-
Abkommens, dessen Recht gemäß Z 2 maßgeblich ist, als dem Art. 2 lit. 
a dritter Gedankenstrich der Richtlinie 98/26/EG entsprechend, gemeldet 
worden ist. 

(2) – (5) … (2) – (5) … 
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